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Baden-Württemberg ist die innovativste Region Europas. Jeder Fünfte Er-
werbstätige arbeitet in Industriezweigen im Bereich von Forschung und 
Entwicklung und jeder Dritte im wissensintensiven Dienstleistungssektor. 
Höhere Beschäftigtenanteile im Bereich Forschung und Entwicklung gibt es 
in keinem anderen Land der EU. Daneben haben wir in Baden-Württemberg 
die höchste Patentdichte aller Bundesländer.

 
Die Förderung von Existenzgründungen ist daher ein erklärtes wirtschafts-
politisches Ziel der baden-württembergischen Landesregierung. Unterneh-
mensneugründungen sind für eine zukunftsorientierte Volkswirtschaft von 
wesentlicher Bedeutung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung 
neuer, qualifizierter Arbeitsplätze. In den letzten Jahren sind die Existenz-
gründungen besonders im Bereich der innovativen Technologien und der 
Dienstleistungsbranche stark angestiegen. Diese Tendenz wird sich auch in 
Zukunft weiter fortsetzen und die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwick-
lung wesentlich mitbestimmen.

Vorwort



Der Weg in die Selbstständigkeit ist gerade am Anfang steinig. Der vorlie-
gende Steuertipp soll dabei als erste Orientierungshilfe dienen. Die Broschü-
re enthält beispielsweise einen Überblick über das Anmeldeverfahren, die 
steuerliche Einordnung der unternehmerischen Tätigkeit, die Gewinnermitt-
lungsarten und die einzelnen Unternehmenssteuern. 

Berücksichtigt sind zudem zahlreiche Gesetzesänderungen. So wird im Rah-
men der sogenannten Pendlerpauschale ein Abzug von Fahrtkosten wieder 
ab dem ersten Kilometer zugelassen. Zudem wurde durch das Konjunktur-
paket I die degressive Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter wieder 
eingeführt. Daneben können kleinere und mittlere Betriebe zukünftige Inve-
stitionen im Sinne des sogenannten Investitionsabzugsbetrags vorab gewinn-
mindernd geltend machen. Hier wurden für die Jahre 2009 und 2010 die 
Größenmerkmale zugunsten der Betriebe nochmals angehoben. 

Der Ratgeber kann allerdings verständlicherweise nicht alle steuerlichen Pro-
bleme im Zusammenhang mit einer Unternehmensgründung erschöpfend 
behandeln. Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne das für Sie zuständige 
Finanzamt. Fragen Sie dort nach dem Ansprechpartner für Existenzgründer. 

Ich hoffe, dass die Broschüre dazu beiträgt, Ihnen die ersten Schritte in die 
Selbstständigkeit zu erleichtern. Für das Gelingen Ihres Vorhabens wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg. 

Ihr 
Willi Stächele, Finanzminister, MdL
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Entscheidend für die Wahl der Rechtsform sind regelmäßig außersteuerliche 
Gründe wie zum Beispiel Haftungsfragen oder Kosten im Zusammenhang 
mit der Unternehmensgründung. Die Rechtsform hat jedoch auch Auswir-
kungen auf die steuerliche Behandlung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit. 
Die Beteiligung als selbstständiger Unternehmer am Wirtschaftsleben ist in 
verschiedenen Formen denkbar. So können Sie

 –  allein einen gewerblichen Betrieb eröffnen oder eine frei-
berufliche oder andere selbstständige Tätigkeit aufnehmen (Einzel-
unternehmer),

 –  gemeinsam mit anderen Personen eine Personengesellschaft 
(GbR, OHG oder KG) gründen und als Gesellschafter (steuerlich 
Mitunternehmer) tätig sein oder

 –  allein oder mit anderen Personen eine Kapitalgesellschaft (in der 
Regel eine GmbH) gründen und als Gesellschafter-Geschäftsführer 
unternehmerische Entscheidungen treffen.

Besondere Unterschiede ergeben sich bei den einzelnen Rechtsformen ins-
besondere in den Bereichen Entstehung (Registereintrag, Form des Gesell-
schaftsvertrags), besondere Eignung der Unternehmensform für den Unter-
nehmenszweck, Kapital (Art der Einlage, Mindesteinzahlung), Gewinn- und 
Verlustbeteiligung, Entnahmerecht, Geschäftsführungs- und Vertretungsbe-
fugnis und Haftung (im Außen- und Innenverhältnis). Die jeweilige Rechts-
form bildet den Ausgangspunkt für weitere rechtliche Überlegungen. Neben 
dem Steuerrecht sind auch handels- und gesellschaftsrechtliche Vorschriften 
zu beachten.

Wahl der Rechtsform

Erste Schritte in die Selbstständigkeit



Im Rahmen dieser Informationsschrift ist es allerdings nicht möglich, auf die 
teilweise sehr komplizierten Regelungen zu den einzelnen Rechtsformen de-
tailliert einzugehen. Die Ausführungen beschränken sich deshalb auf die bei 
Unternehmensgründungen am häufigsten gewählte Rechtsform des Einzel-
unternehmens.

Die künftige steuerliche Belastung Ihrer selbstständigen Tätigkeit hängt ent-
scheidend davon ab, welcher Einkunftsart Ihre Tätigkeit zuzuordnen ist. Das 
Einkommensteuergesetz (EStG) unterscheidet im Bereich der Gewinnein-
kunftsarten zwischen einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, einer 
freiberuflichen Tätigkeit und einem Gewerbebetrieb. Nachfolgend werden 
die Begriffe Gewerbebetrieb und freiberufliche Tätigkeit näher erläutert und 
gegenüber den anderen Einkunftsarten abgegrenzt.

Die Vorschrift des § 15 Abs. 2 EStG enthält eine gesetzliche Definition des 
Gewerbebetriebs. Danach ist ein Gewerbebetrieb eine Tätigkeit, die

 –  selbstständig
 –  nachhaltig
 –  mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und sich
 –  als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt.
 –  Dabei darf es sich weder um Einkünfte aus Land- und Forst-

wirtschaft noch um Einkünfte aus einer freiberuflichen oder einer 
anderen selbstständigen Tätigkeit im Sinne des § 18 EStG handeln.

Eine feste Einrichtung oder ein fester Ort der Betätigung ist nicht erforderlich.

Gewerbebetrieb und freiberuf licher Tätigkeit
Unterscheidung zwischen



Wer lediglich einem anderen Kapital, ein Grundstück oder sonstige Wirt-
schaftsgüter zur Nutzung überlässt, ist regelmäßig nicht Gewerbetreibender, 
sondern betreibt eine bloße Vermögensverwaltung. Nur dann, wenn zur 
Nutzungsüberlassung eine zusätzliche Leistung oder weitere Aktivität des 
Überlassenden hinzukommt (zum Beispiel Beratung oder sonstige Betreu-
ung), liegt ein Gewerbebetrieb vor.

Zu den freiberuflichen Tätigkeiten gehören gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG die 
selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit sowie die selbstständige Berufs-
tätigkeit der Ärzte, Krankengymnasten, Rechtsanwälte, Ingenieure, Archi-
tekten, Dolmetscher, Heilpraktiker, Notare, Journalisten, Steuerberater und 
ähnlicher Berufe (so genannter Katalogberufe).

Das Wesen der freien Berufstätigkeit liegt in der höchstpersönlichen Tätig-
keit unter Einsatz von geistigem Vermögen und der Arbeitskraft begründet. 
Gegenüber der geistigen Arbeit und der eigenen Arbeitskraft tritt der Einsatz 
von Kapital auch in Form von Maschinen und technischen Geräten in den 
Hintergrund.

Die Tätigkeit muss sich – wie die gewerbliche – als selbstständig, nachhaltig, 
in Gewinnerzielungsabsicht und unter Teilnahme am wirtschaftlichen Ver-
kehr darstellen.

Mitunter ist die Abgrenzung zwischen freiberuflicher Tätigkeit und Gewer-
bebetrieb schwierig, wie zum Beispiel die Abgrenzung zwischen einem Un-
terhaltungsmusiker (gewerbliche Tätigkeit) und einem Künstler (freiberuf-
liche Tätigkeit).



Sollten Sie Zweifel haben, ob die von Ihnen geplante Tätigkeit als gewerbli-
che oder freiberufliche Tätigkeit einzugruppieren ist, wenden Sie sich bitte 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Finanzamts.

Die Unterscheidung zwischen den beiden Einkunftsarten Gewerbebetrieb 
und freiberufliche Tätigkeit hat unter anderem die im Folgenden kurz darge-
stellten Auswirkungen auf das Anmeldungsverfahren, die Art und Weise der 
Gewinnermittlung, die Frage der Gewerbesteuerpflicht und die Höhe der 
Einkommensteuerbelastung:

Wenn Sie einen Gewerbebetrieb eröffnen wollen, wenden Sie sich bitte an 
das Gewerbe- oder das Ordnungsamt der Gemeinde, in welcher der Betrieb 
eröffnet werden soll, und melden Sie Ihren Betrieb an. Dazu sind Sie nach 
§ 14 der Gewerbeordnung verpflichtet. Die Gewerbeanmeldung enthält 
neben Ihren persönlichen Angaben wie Name, Wohnort, Geburtsdatum, ge-
naue Angaben zur Art der Tätigkeit und zum Zeitpunkt, ab wann Sie mit 
dieser beginnen wollen.

Das für Sie zuständige Finanzamt erhält dann von der Gemeinde eine Durch-
schrift Ihrer Gewerbeanmeldung. Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Be-
zirk Sie Ihren Betriebssitz haben.

Eine zweite Durchschrift der Gewerbeanmeldung geht an die Gewerbesteu-
erstelle des Steueramts Ihrer Gemeinde. Sie teilt Ihnen Ihre Gewerbesteuer-
nummer mit, unter der Ihr Betrieb bei der Gemeinde geführt wird. Diese 
Nummer sollten Sie bei jedem Telefonat oder Schriftwechsel gegenüber der 
Gemeinde angeben.

Wenn Sie hingegen eine freiberufliche Tätigkeit ausüben wollen, müssen Sie 
die Art der Tätigkeit nicht bei der Gemeinde melden. Sie müssen nur das 
zuständige Finanzamt innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 
informieren. Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bereich Sie sich nieder-
lassen oder Ihr Büro eröffnen wollen.



Die Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Gewinnermittlungsarten wer-
den nachfolgend ausführlich dargestellt (vergleiche Seite 15).

Bei einer gewerblichen Tätigkeit unterliegen Sie nicht nur der Einkommen-
steuerpflicht, sondern auch der Gewerbesteuerpflicht (vergleiche Seite 43)

Gewinne aus einer freiberuflichen Tätigkeit im Sinne des § 18 EStG unterlie-
gen dagegen nicht der Gewerbesteuer.

Die tarif liche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden 
Einkommen. Der Einkommensteuertarif ist ein linear-progressiver Tarif mit 
gestaffelten Tarifzonen. Im Bereich der Progressionszone steigt der Steuer-
satz für entsprechende Teile des zu versteuernden Einkommens von 14 % bis 
42 % an. Für den Teil des zu versteuernden Einkommens, der im Jahr 2009 
250 400  (Splitting-Tarif: 500 801 ) übersteigt, erhöht sich der Spitzensteu-
ersatz auf 45 % (ab 2010: 250 730 bzw. 501 461 .

Für gewerbliche Einkünfte wird die Einkommensteuerbelastung durch eine 
pauschalierte Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer 
gemindert (§ 35 EStG). Die Entlastung erfolgt im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung durch Anrechnung des 3,8-fachen des Gewerbesteuer-
messbetrags auf die tarif liche Einkommensteuer.

Im Ergebnis wird der Unternehmer durch die Anrechnung der 
Gewerbesteuer bei Gewerbesteuer-Hebesätzen bis zu rund 400 % wirtschaft-
lich in vollem Umfang von der Gewerbesteuer entlastet.

Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften haben 
die Möglichkeit, auf Antrag, nicht entnommene (thesaurierte) Gewinne statt 
mit dem progressiven, mit einem besonderen Steuersatz von 28,25 % zu ver-
steueren. Voraussetzung hierfür ist, dass der Gewinn durch Betriebsvermö-
gensvergleich (vergleiche Seite 16) ermittelt wird. Einnahmen-Überschuss-
Rechner können die Regelung nicht in Anspruch nehmen. Werden in späte-



ren Jahren begünstigt besteuerte Gewinne entnommen, sind diese mit 25 % 
nach zu versteuern. Die Thesaurierungsbegünstigung ist daher in der Regel 
nur von Vorteil, wenn der persönliche progressive Steuersatz in der Nähe des 
Spitzensteuersatzes liegt und die nicht entnommenen Gewinne längerfristig 
im Unternehmen verbleiben.

Sobald das Finanzamt die Durchschrift der Gewerbeanmeldung erhalten 
oder von Ihnen erfahren hat, dass Sie sich selbstständig machen wollen, wird 
Ihnen ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Betriebseröffnungsbogen) 
zugesandt. In diesem Fragebogen müssen Sie Angaben zur Person und zu 
Ihrem Betrieb machen. Die Fragen betreffen unter anderem:

 –  die Art der ausgeübten Tätigkeit
 –  den Zeitpunkt der Betriebseröffnung
 –  die Höhe des zu erwartenden Umsatzes und des zu erwartenden 

Gewinns Ihres Betriebs.

Ebenso wird nach weiteren Einkünften von Ihnen und Ihrem Ehegatten 
gefragt. Diese umfassenden Angaben sind erforderlich, um die konkreten 
steuerlichen Schlussfolgerungen ziehen zu können. Für Sie werden damit 
Nachteile – aber auch ungerechtfertigte Vorteile – vermieden.

Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung finden Sie im Inter-
net unter www.fa-baden-wuerttemberg.de > Formulare > Download-Angebot 
> Betriebseröffnung.

Das Finanzamt legt anhand Ihrer Angaben in dem Fragebogen fest, welche 
Steuererklärungen Sie in Zukunft abgeben müssen, ob Sie Vorauszahlungen 
auf Einkommensteuer, Kirchensteuer, Gewerbesteuer beziehungsweise auf 
den Solidaritätszuschlag leisten müssen und teilt Ihnen gegebenenfalls eine 

Erster Kontakt mit dem Finanzamt



Steuernummer zu. Aus diesem Grund sind Ihre Angaben zum geschätzten 
Gewinn und zu weiteren Einkünften unbedingt erforderlich. Entwickelt sich 
der Gewinn nicht so wie zunächst erwartet, können die Vorauszahlungen auf 
Antrag der tatsächlichen Gewinnsituation angepasst werden. 

Als Unternehmer müssen Sie monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab-
geben. Wenn Sie Arbeitnehmer beschäftigen, haben Sie zudem die Pflicht, 
regelmäßig Lohnsteuer-Anmeldungen abzugeben. Ab dem 1. Januar 2005 
müssen Unternehmer Umsatzsteuer-Voranmeldungen (vergleiche Seite 52) 
und Lohnsteuer-Anmeldungen (vergleiche Seite 59) grundsätzlich in elektro-
nischer Form an das Finanzamt übermitteln. Zum elektronischen Versand 
der Steueranmeldungen kann die von der Finanzverwaltung kostenlos zur 
Verfügung gestellte ElsterFormular-Software verwendet werden (vergleiche 
Seite 65).



Das betriebliche Rechnungswesen dient der Erfassung und Auswertung be-
trieblicher Bewegungen. Es wird allgemein in folgende vier Bereiche geglie-
dert:

 –  Buchführung als Zeitabschnittsrechnung
 –  Kosten- und Leistungsrechnung als Betriebsbuchführung, Betriebs-

abrechnung und Kalkulation
 –  Betriebsstatistik als Vergleichs- und Kontrollrechnung und
 –  Planung als Vorausrechnung.

Diese vier Bereiche sind zwar miteinander verbunden, haben aber ihre ei-
genen Methoden und Anwendungsbereiche. Die Bedeutung der einzelnen 
Gebiete steht in ursächlichem Zusammenhang mit der Art des Betriebs und 
dessen Größe.

Die Buchführung ist eine Zeitabschnittsrechnung. Ihre wichtigste Aufgabe 
besteht darin, den Stand und die Veränderung der zum Betriebsvermögen 
gehörenden Wirtschaftsgüter sowie des Eigen- und Fremdkapitals fortlau-
fend abzubilden und die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahrs 
aufzuzeichnen. Aufgrund dieser Aufzeichnungen muss es möglich sein, zum 
Schluss des Geschäftsjahrs einen Abschluss, bestehend aus Schlussbilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Die aus der Buchführung erkennbaren Daten sind für den Eigenbedarf des 
Betriebs bedeutsam. Zudem haben sie eine allgemeine Bedeutung, zum 

Gewinnermittlung

Buchführung



Beispiel für den Gläubigerschutz und die Besteuerung. Die Buchführung 
muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten wie dem 
Betriebsprüfer des Finanzamts innerhalb angemessener Zeit einen Überblick 
über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens vermitteln kann.

Um die zutreffende Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen vorzubereiten 
und sicherzustellen, sehen die Steuergesetze eine Reihe besonderer Mitwir-
kungspflichten, insbesondere Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
vor. So sind der Wareneingang- und der Warenausgang aufzuzeichnen, Rech-
nungen bzw. Rechnungskopien sind als Buchungsbelege zehn Jahre lang auf-
zubewahren. Besondere Nachweispflichten gelten zudem für den grenzüber-
schreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr.

Eine vollständige und erschöpfende Darstellung sämtlicher Aufzeichnungs-
pflichten ist in dieser Broschüre leider nicht möglich.

Es gibt im Wesentlichen folgende zwei Gewinnermittlungsarten:

 –  Betriebsvermögensvergleich (Bestandsvergleich)
 –  Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Bestandsvergleich, § 4 Abs. 1 

EStG).

 Durch Betriebsvermögensvergleich müssen solche Steuerpflichti-
ge ihren Gewinn ermitteln, die buchführungspflichtig sind.

Gewinnermittlungsarten



Kaufleute sind handelsrechtlich zur Buchführung und damit zur Erstellung 
eines Jahresabschlusses verpflichtet. Nach § 140 Abgabenordnung (AO) 
haben Steuerpflichtige, die nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen 
buchführungspflichtig sind, diese Pflicht auch für die Besteuerung zu erfül-
len (abgeleitete Buchführungspflicht). Die sich insbesondere aus dem Han-
delsrecht ergebene Buchführungspflicht gilt somit gleichermaßen als steuer-
liche Verpflichtung.

Gewerblich Tätige, die nicht bereits nach anderen Gesetzen buchführungs-
pflichtig sind, werden unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, für 
steuerliche Zwecke Bücher zu führen und einen Jahresabschluss zu erstellen 
(steuerliche Buchführungspflicht gemäß § 141 AO). Die Buchführungspflicht 
besteht danach für gewerblich Tätige, wenn eine der folgenden Grenzen 
überschritten wird:

 –  Umsätze mehr als 500 000  oder
 –  Gewinn mehr als 50 000 .

Nicht zur Buchführung verpflichtete Steuerpflichtige können gemäß § 4 
Abs. 3 EStG ihren Gewinn als Überschuss der Betriebseinnahmen über die 
Betriebsausgaben ermitteln und zwar durch eine so genannte Einnahmen-
Überschuss-Rechnung. Dadurch wird die Gewinnermittlung vereinfacht und 
erleichtert, da die Aufstellung von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech-
nungen aufgrund einer doppelten Buchführung entfällt.

Zu den Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn anhand der Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung ermitteln dürfen, gehören

 a)  Gewerbetreibende, die nicht nach gesetzlichen Vorschriften (§§ 140, 
141 AO) zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet sind und 
dies auch nicht freiwillig tun.

 b)  Freiberufler, wenn sie nicht freiwillig Bücher führen und keine re-
gelmäßigen Abschlüsse erstellen.

 Für Freiberufler besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Buchführung und Bilanzierung.



Der steuerliche Gewinn wird grundsätzlich mit Hilfe des Betriebsvermögens-
vergleichs (Bestandsvergleichs) nach folgender Formel ermittelt:

Soweit sich aus dem Steuerrecht nichts anderes ergibt, sind bei der Gewinn-
ermittlung die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu beach-
ten und zwar insbesondere die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchfüh-
rung. Die Eintragungen in den Geschäftsbüchern und die sonst erforderli-
chen Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
vorgenommen werden. Der bare Zahlungsverkehr muss täglich aufgezeichnet 
werden, zum Beispiel in einem Kassenbuch. Es muss ein zeitlicher Zusam-
menhang zwischen den Geschäftsvorfällen und ihrer buchmäßigen Erfassung 
bestehen. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen.

Diesem Zweck dienen insbesondere die Inventuren zu Beginn des Handels-
gewerbes und zum Schluss jedes Geschäftsjahrs. Bei der Inventur müssen 
alle Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb dienen, genau aufgezeichnet und im 
Einzelnen bewertet werden. Die Erfassung hat durch eine körperliche Be-
standsaufnahme zu erfolgen, also durch »Zählen, Messen, Wiegen«. Wo eine 
körperliche Bestandsaufnahme tatsächlich nicht möglich ist, wie zum Beispiel 
bei Forderungen oder Schulden, muss die Erfassung auf andere Weise sicher-
gestellt werden. Geschehen kann dies zum Beispiel bei den Bankguthaben 
durch Kontoauszüge und bei Kundenforderungen oder Lieferantenschulden 
durch so genannte Saldenlisten. Das Ergebnis der Inventur ist das Inventar. 
Unter Inventar ist die Aufstellung der Vermögensgegenstände in Form eines 
Bestandsverzeichnisses zu verstehen. In diesem werden die einzelnen Wirt-
schaftsgüter unterschieden nach Art, Menge und Wert aufgeführt.



Neben dem Inventar sind auch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-
nung Bestandteile des zu fertigenden Jahresabschlusses.

Der Buchführende ist verpflichtet, Handelsbücher, Inventare, 
Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse sowie die zu ihrem Verständnis erfor-
derlichen Arbeitsanleitungen und sonstigen Unterlagen, die für die Besteue-
rung von Bedeutung sind, zehn Jahre geordnet aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte 
Eintragung in das Handelsbuch gemacht worden ist, in dem das Inventar 
aufgestellt beziehungsweise die Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluss 
fertig gestellt worden ist. Die Buchungsunterlagen müssen ebenfalls zehn 
Jahre aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt in diesen Fällen 
mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem der Buchungsbeleg entstanden 
ist. Unabhängig von den genannten Fristen enden die Aufbewahrungsfristen 
jedoch nicht, so lange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für 
welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Kürzere Aufbewahrungsfristen nach anderen Rechtsvorschriften als den 
Steuergesetzen verkürzen die oben genannten Fristen nicht.

Wenn Sie nicht zur Buchführung verpflichtet sind und auch nicht freiwil-
lig Bücher führen oder Abschlüsse machen, kommt für Sie die Einnahmen-
Überschuss-Rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG in Betracht. Das Wesen der 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG besteht in einer Gegenüberstellung 
der zugeflossenen Betriebseinnahmen und der abgeflossenen Betriebsausga-
ben nach dem Zu- und Abflussprinzip. Es handelt sich somit grundsätzlich 
um eine reine Ist-Rechnung. Grundlage dieser Gewinnermittlung sind Auf-
zeichnungen der betrieblich veranlassten Einnahmen und Ausgaben. Dabei 
ist im Gegensatz zur Buchführung eine exakte zeitliche Erfassung nach der 
wirtschaftlichen Zugehörigkeit nicht vorgesehen.

Ein Journal, in dem Sie in mehreren Spalten Einnahmen und Ausgaben nach 
zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten ordnen können, ist dabei sehr 



hilfreich und erleichtert Ihnen auch den Überblick über Ihre Geschäftsent-
wicklung. Beinhalten kann ein Journal zum Beispiel eine Spalte für Waren-
einkäufe, eine andere für Pkw-Kosten, eine dritte für Bürokosten und so 
weiter.

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist nach einem amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck (Anlage EÜR) zu erstellen und der Einkom-
mensteuererklärung beizufügen, wenn die Betriebseinnahmen mindestens 
17 500  erreichen. Liegen Ihre Betriebseinnahmen unter der Grenze von 
17 500 , wird die Abgabe einer formlosen Gewinnermittlung nicht bean-
standet. 

Die Anlage EÜR finden Sie im Internet unter www.formulare-
bfinv.de > Formularcenter > Formulare A–Z > Anlage EÜR 2008
Auf der Schaltfläche »Anleitung EÜR« finden Sie eine ausführliche Hilfestel-
lung zum Ausfüllen der Anlage EÜR.

Die Unterscheidung zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen wird 
für die steuerliche Gewinnermittlung benötigt. Nur durch den Betrieb ver-
anlasste Vermögensmehrungen und Vermögensminderungen sollen bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung berücksichtigt werden, während Verände-
rungen im Privatvermögen für die steuerliche Gewinnermittlung grundsätz-
lich ohne Bedeutung sind.

Es wird zwischen notwendigem Betriebsvermögen, gewillkürtem Betriebs-
vermögen und Privatvermögen unterschieden.

Ausgewählte Einzelfragen



Wirtschaftsgüter stellen dann notwendiges Betriebsvermögen dar, wenn sie 
entweder nach ihrer Nutzung überwiegend für Zwecke des Betriebs einge-
setzt werden oder wenn sie nach ihrer Funktion im Betrieb des Steuerpflich-
tigen nur Betriebsvermögen sein können.

Gibt schon die Nutzung Aufschluss über die Eigenschaft als Betriebs- oder 
Privatvermögen, so kommt es auf die Funktion nicht mehr an.

Gemischtgenutzte Wirtschaftsgüter gehören zum notwendigen Betriebsver-
mögen, wenn sie überwiegend, das heißt zu mehr als 50 %, im Betrieb einge-
setzt werden. In diesen Fällen sind die Wirtschaftsgüter voll und nicht nur 
entsprechend ihrer prozentualen Nutzung als Betriebsvermögen zu erfassen.

Wirtschaftsgüter des notwendigen Betriebsvermögens müssen 
vom Steuerpflichtigen bilanziert werden.

Zu gewillkürtem Betriebsvermögen können Wirtschaftsgüter immer dann 
werden, wenn sie weder dem notwendigen Betriebsvermögen, noch dem 
notwendigen Privatvermögen zuzurechnen sind. Der Steuerpflichtige kann 
in diesem Fall wählen, ob er das Wirtschaftsgut als gewillkürtes Betriebsver-
mögen behandelt wissen will. In der Regel dokumentiert der Steuerpflich-
tige seine Wahl durch Aufnahme des Wirtschaftsguts in die Bilanz oder in 
Fällen der Einnahmen-Überschuss-Rechnung durch die zeitnahe Aufnahme 
in ein laufend zu führendes Bestandsverzeichnis. Der maßgebende Zeitpunkt 
ist die Einbuchung des Wirtschaftsguts beziehungsweise die Aufnahme in 
das Bestandsverzeichnis.

Nach ihrer Nutzung sind die Wirtschaftsgüter dem gewillkürten Betriebs-
vermögen zuzurechnen, wenn ihre betriebliche Nutzung weder überwiegt 
noch von untergeordneter Bedeutung ist. Eine Behandlung als gewillkürtes 



Betriebsvermögen kommt also bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern 
immer dann in Betracht, wenn die Nutzung im Betrieb zwischen 10 % und 
50 % beträgt.

Neutrale Wirtschaftsgüter können gewillkürtes Betriebsvermögen darstellen, 
wenn sie in dem konkreten Betrieb eine dem Betrieb zuordenbare Funktion 
haben. Das ist der Fall, wenn sie in einem gewissen objektiven Zusammen-
hang zu dem Betrieb stehen und für betriebliche Zwecke genutzt werden.

Auch bei der Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum notwendigen Privatver-
mögen ist vorrangig auf die Nutzung abzustellen und erst, wenn diese keinen 
Anhaltspunkt für eine Zuordnung ergibt, auf die Funktion, die das Wirt-
schaftsgut für den Betrieb des Steuerpflichtigen hat.

Wird das Wirtschaftsgut ausschließlich für Zwecke der Lebensführung des 
Steuerpflichtigen genutzt oder ist zwar eine betriebliche Nutzung feststellbar, 
diese jedoch von untergeordneter Bedeutung, so ist das Wirtschaftsgut dem 
Privatvermögen zuzuordnen. Eine betriebliche Nutzung von untergeordne-
ter Bedeutung wird dabei bei einem nachhaltigen betrieblichen Nutzungsan-
teil von weniger als 10 % angenommen.

Für Grundstücke und Gebäude gelten einige Besonderheiten: Ein Grund-
stück oder ein Gebäude ist bei unterschiedlicher Nutzung für steuerliche 
Zwecke in mehrere Wirtschaftsgüter aufzuteilen. Eigenbetrieblich, fremdbe-
trieblich, zu eigenen Wohnzwecken und zu fremden Wohnzwecken genutzte 
Gebäudeteile stellen jeweils ein besonderes Wirtschaftsgut dar. Der Grund 
und Boden ist entsprechend der Wohn- beziehungsweise Nutzfläche den 
einzelnen Wirtschaftsgütern zuzuordnen. Wird ein Grundstück oder Grund-
stücksteil ausschließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke ge-
nutzt, gehört es regelmäßig zum notwendigen Betriebsvermögen. Grund-
stücke oder Grundstücksteile, die ausschließlich für eigene Wohnzwecke 
genutzt werden, gehören zum Privatvermögen. Fremdbetrieblich (z. B. an 
einen anderen Betrieb vermietete) oder zu fremden Wohnzwecken genutzte 
Grundstücke oder Grundstücksteile können als gewillkürtes Betriebsvermö-
gen behandelt werde.



Zu den Betriebseinnahmen zählen alle Wertzugänge in Geld oder Geldes-
wert, die betrieblich veranlasst sind.

Ein Wertzugang stellt immer dann eine Betriebseinnahme dar, wenn er sach-
lich mit dem Betrieb zusammenhängt. Dabei genügt ein mittelbarer Zusam-
menhang. Zum Betrieb gehören daher nicht nur die Grundgeschäfte, die 
Hauptgegenstand des Unternehmens sind, sondern auch die so genannten 
Neben- oder Hilfsgeschäfte.

Auch Schenkungen können ursächlich mit dem Betrieb zusammenhängen 
und somit Betriebseinnahmen sein.

Keine Betriebseinnahmen sind Einlagen. Gleichgültig ist dabei, ob es sich 
um Geld, Sachwerte oder Rechte handelt. Ebenfalls keine Betriebseinnah-
men sind durchlaufende Posten, die im Namen und für Rechnung eines an-
deren vereinnahmt werden.

Von den Betriebseinnahmen sind Einnahmen, die durch private Umstände 
veranlasst sind, zu unterscheiden. Zu den Privateinnahmen gehören Einnah-
men aus der Veräußerung von Gegenständen des Privatvermögens. Für die 
Unterscheidung zwischen Betriebseinnahmen und Privateinnahmen kommt 
es auf den objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb an.



Wirtschaftsgüter des notwendigen Betriebsvermögens können 
nie privat veräußert werden.

Nicht alle betrieblich veranlassten Wertzugänge sind steuerpflichtige Be-
triebseinnahmen. Vor allem § 3 EStG enthält Einnahmen, die von den Ertrag-
steuern befreit sind.

Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. 
Gehört ein Wirtschaftsgut zum Betriebsvermögen, so sind alle Aufwendun-
gen einschließlich der Abschreibung Betriebsausgaben. Soweit bei gemischt 
genutzten Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens eine private Nutzung 
vorliegt, sind die hierauf entfallenden Aufwendungen als Betriebseinnahmen 
wieder zuzurechnen. Im Ergebnis wirken sich hierdurch nur die Aufwendun-
gen aus, die auf die betriebliche Nutzung entfallen.

Gehört ein Wirtschaftsgut zum Privatvermögen, so können dennoch die 
anteiligen Aufwendungen und die anteilige Abschreibung, die durch eine 
betriebliche Nutzung entstehen, als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. 
Hinsichtlich der Auswirkung auf den steuerlichen Gewinn sind folgende Be-
triebsausgaben zu unterscheiden:

Dazu gehören alle betrieblich veranlassten Aufwendungen, die laufend anfal-
len, durch die aber kein bewertbares Wirtschaftsgut entsteht.



Zu den sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben gehören auch die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). 
Ein GWG in diesem Sinne liegt vor, wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines betrieblich genutzten, abnutzbaren beweglichen Gegen-
standes des Anlagevermögens ohne Umsatzsteuer nicht mehr als 150  betra-
gen haben (zum Beispiel Büro- oder Geschäftsausstattung). 

Ab dem Jahr 2008 müssen die GWG nicht mehr in ein besonderes, laufend 
zu führendes Verzeichnis aufgenommen werden. 

Zu den nicht sofort abziehbaren Betriebsausgaben gehören Aufwendungen, 
die durch ein bewertbares Wirtschaftsgut entstehen, das über das Jahr hinaus, 
in dem der Aufwand entstanden ist, im Betrieb genutzt werden kann.

Zu unterscheiden sind zum einen Aufwendungen, die durch die Anschaffung 
oder Herstellung eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens 
entstehen.



In diesen Fällen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten regelmä-
ßig über die jährliche Absetzung für Abnutzung (AfA) zu Betriebsausgaben 
(vergleiche Seite 33).

Bei Veräußerung oder Entnahme derartiger Wirtschaftsgüter führt der rest-
liche Buchwert des Wirtschaftsguts zu einer Betriebsausgabe.

Zu unterscheiden sind darüber hinaus Aufwendungen, die durch die Anschaf-
fung oder Herstellung eines nicht abnutzbaren und nicht verbrauchbaren 
Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens entstehen.

In diesen Fällen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten regelmä-
ßig erst durch eine Veräußerung oder Entnahme zu Betriebsausgaben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten jeweils mehr als 150 , aber nicht mehr 
als 1 000  betragen, ist jahrgangsweise ein Sammelposten zu bilden. Dabei 
ist lediglich der Zugang der Wirtschaftsgüter zu erfassen; weitere Dokumen-
tationspflichten bestehen nicht. Der Sammelposten ist im Jahr der Bildung 
und in den folgenden vier Jahren gleichmäßig abzuschreiben. Scheidet ein 



Wirtschaftsgut, zum Beispiel durch Veräußerung, innerhalb des fünfjährigen 
Abschreibungszeitraums aus dem Betriebsvermögen aus, hat dies keinen Ein-
fluss auf die Höhe und die weitere Abschreibung des Sammelpostens; der 
Veräußerungserlös ist als Betriebseinnahme zu erfassen.

In § 4 Abs. 5 EStG sind bestimmte Aufwendungen aufgeführt, die zwar 
wegen ihrer betrieblichen Veranlassung echte Betriebsausgaben sind, aber 
den steuerlichen Gewinn nicht oder nur in bestimmter Höhe mindern. 
Diese Aufwendungen dürfen steuerlich nicht oder nicht in voller Höhe als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Darunter fallen insbesondere folgende 
Aufwendungen:

 –  Nicht abzugsfähig sind Aufwendungen für Geschenke an Geschäfts-
freunde, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Ge-
schenke im Jahr 35  je Empfänger im jeweiligen Wirtschaftsjahr 
übersteigen.

 –  Von den Aufwendungen für eine geschäftlich veranlasste Bewir-
tung von Geschäftsfreunden sind höchstens 70 % als Betriebsaus-
gaben abziehbar. Aufwendungen zur Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass in Ihrer Wohnung gehören nicht zu den 
Betriebsausgaben, sondern zu den nichtabzugsfähigen Kosten der 
Lebensführung (vergleiche Seite 32).

 –  Bei einer vorübergehenden betrieblichen Auswärtstätigkeit können 
Mehraufwendungen für Verpflegung je Kalendertag nur pauschal 
als Betriebsausgaben abgezogen werden:

  bei einer Abwesenheit von 24 Stunden  24 
  bei einer Abwesenheit von mindestens 14 Stunden 12 
  bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden 6 

   Es ist auf die Dauer der Abwesenheit von der Wohnung und dem 
Tätigkeitsmittelpunkt abzustellen. Dauert die Tätigkeit an demsel-



ben Ort länger als 3 Monate, kann für die darüber hinausgehende 
Zeit kein Verpflegungsmehraufwand berücksichtigt werden.

   Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten 
der Ausstattung können grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben 
abgezogen werden. Das Abzugsverbot gilt ab dem Jahr 2007 nur 
dann nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. In diesen Fällen 
sind die Aufwendungen in vollem Umfang abzugsfähig.

 –  Betrieblich veranlasste Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwar-
nungsgelder sind ebenfalls vom Betriebsausgabenabzug ausge-
schlossen.

 –  Die für Erhebungszeiträume ab 2008 festgesetzte Gewerbesteuer ist 
nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig.

 –  Zur beschränkten Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben und zu 
weiteren Besonderheiten im Zusammenhang mit der betriebli-
chen Nutzung eines Kraftfahrzeugs siehe die Ausführungen im Teil 
»Kraftfahrzeug« ab Seite 00

Die nicht abziehbaren und begrenzt abziehbaren Betriebsausga-
ben müssen zum großen Teil einzeln und getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgaben aufgezeichnet werden (§ 4 Abs. 7 EStG).

Einlagen sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 7 EStG alle Wirtschaftsgüter, die der 
Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat 
(Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter). Es können alle Arten von 
Wirtschaftsgütern, die in einem gewissen objektiven Zusammenhang zu 
dem Betrieb stehen, vom Privatvermögen in das Betriebsvermögen einge-
legt werden. Voraussetzung ist eine Einlagehandlung und ein Einlagewille. 
Die Einlagehandlung kann sich aus schlüssigem Verhalten, einer Einbuchung, 
einer Nutzungsänderung, einer Erklärung gegenüber dem Finanzamt oder 
Ähnlichem ergeben. Der Einlagewille muss sich nur auf die Zuordnung zum 
Betriebsvermögen oder auf die betriebliche Nutzung beziehen.



Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige in den Betrieb einlegt, sind grund-
sätzlich mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Einlage zu bewerten. Sind die 
Wirtschaftsgüter aber innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Tag der Einla-
ge angeschafft oder hergestellt worden, und ist der Teilwert höher als die um 
Absetzungen für Abnutzung (vergleiche Seite 33 ff.) gekürzten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, so sind diese anzusetzen.

Der Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rah-
men des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, 
unter der Voraussetzung, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. Der Teil-
wert ist im Allgemeinen aus der Sicht des Erwerbers zu beurteilen. Er ist ein 
objektiver Wert, der nicht auf der persönlichen Auffassung des jeweiligen 
Betriebsinhabers über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, sondern 
auf einer allgemeinen Werteinschätzung beruht, wie sie auf dem Markt am 
Stichtag ihren Ausdruck findet.

Entnahmen sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG alle Wirtschaftsgüter, die der 
Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für ande-
re betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen hat 
(Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen). Solche 
Wertabgaben für betriebsfremde Zweckedürfen sich nicht auf das steuerliche 
Ergebnis auswirken. Eine Entnahme ist grundsätzlich mit einer Entnahme-
handlung verbunden. Diese kann in einem schlüssigen Verhalten, in einer 
Ausbuchung, in einer nachhaltigen Nutzungsänderung, in einer Erklärung 
gegenüber dem Finanzamt und Ähnlichem zum Ausdruck kommen. Aller-
dings muss das Wirtschaftsgut überhaupt entnahmefähig sein. Dies ist dann 
nicht der Fall, wenn das Wirtschaftsgut zum notwendigen Betriebsvermögen 
gehört.

Entnahmen sind wie Einlagen grundsätzlich mit dem Teilwert anzusetzen. 
Die Differenz zum Buchwert führt zu einem außerordentlichen Ertrag (sog. 
»stille Reserve«) oder zu einem außerordentlichen Aufwand. Maßgebend 
ist der Teilwert im Entnahmezeitpunkt. Zum Teilwertbegriff wird auf die 



Ausführungen in Zusammenhang mit der Einlage hingewiesen (vergleiche 
Seite 30).

Bei der Entnahme von Nutzungen und Leistungen ist der Teilwert nicht etwa 
das, was der Steuerpflichtige erspart hat (etwa Kosten für einen Mietwagen), 
sondern der anteilige Aufwand, der dem Betrieb entstanden ist. Mit einer 
solchen Entnahme von Nutzungen oder Leistungen ist regelmäßig auch ein 
umsatzsteuerlicher Vorgang verbunden.

Nur Betriebsausgaben können den steuerlichen Gewinn mindern. Von 
diesen abzugrenzen sinddie Kosten der privaten Lebensführung. Aufwen-
dungen, die ausschließlich oder weitaus überwiegend privat (mehr als 90 %) 
verursacht sind, gehören in vollem Umfang zu den Kosten der Lebensfüh-
rung. Als Betriebsausgaben dürfen demnach insbesondere nicht abgezogen 
werden:

 –  Die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt 
seiner Familienangehörigen aufgewendeten Beträge. Hierzu gehö-
ren die Aufwendungen für die Familienwohnung (Miete, Einrich-
tung), für den Haushalt (Verpflegung), für die Kleidung, für die 
Erziehung der Kinder, für kulturelle Bedürfnisse und dergleichen.

     Kinderbetreuungskosten können unter bestimmten 
Voraussetzungen nach § 9 c EStG in Höhe von zwei Dritteln der 
Aufwendungen, höchstens mit 4 000  je Kind, wie Betriebsausga-
ben abgezogen werden.

 –  Aufwendungen, die durch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Stellung des Steuerpflichtigen veranlasst sind.

   Besteht bei solchen Aufwendungen aber ein Zusammenhang mit 
der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit (gemischte Aufwen-
dungen), sind sie insoweit als Betriebsausgaben abzugsfähig, als 
sie betrieblich oder beruflich veranlasst sind. Dies gilt nur, wenn 



sich dieser Teil nach objektiven Merkmalen und Unterlagen von 
den Ausgaben, die der privaten Lebensführung dienen, leicht und 
einwandfrei trennen lässt. Die betriebliche oder berufliche Veran-
lassung darf allerdings nicht nur von untergeordneter Bedeutung 
sein. Lassen sich Aufwendungen nicht leicht und einwandfrei von-
einander trennen oder ist nur schwer erkennbar, ob sie mehr dem 
Beruf oder der privaten Lebensführung gedient haben, so gehört 
der gesamte Betrag zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben.

 –  Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern sowie Um-
satzsteuer für den Eigenverbrauch und für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die Entnahmen sind.

 – In einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter mit einer 
Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr dürfen nicht sofort als Aufwand 
oder Betriebsausgaben behandelt werden. Sofern kein Sammelposten zu bil-
den ist (vergleiche Seite 26), ist nur die im betreffenden Wirtschaftsjahr er-
folgte Abnutzung des Wirtschaftsgutes gewinnmindernd zu berücksichtigen. 
Aus Vereinfachungsgründen wurde dazu aufgrund von Erfahrungswerten für 
einzelne Wirtschaftsgüter festgelegt, wie viele Jahre deren voraussichtliche 
Nutzungsdauer beträgt. Diese sog. AfA-Tabelle (AfA steht für »Absetzung für 
Abnutzung«) finden Sie auf den Internetseiten de Bundesfinanzministeriums 
– www.bundesfinanzministerium.de – unter Suche > AfA-Tabelle. Die AfA 
wird grundsätzlich so bemessen, dass die Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten nach Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschafts-
guts voll abgeschrieben sind. Eine Ausnahme kann sich bei Wirtschaftsgü-
tern ergeben, die vor ihrer Einlage zur Erzielung von Überschusseinkünften 
genutzt wurden (vergleiche Seite 34).



Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens kann die AfA ent-
weder in gleichen Jahresbeträgen (lineare AfA) oder – sofern das Wirtschafts-
gut nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2011 angeschafft 
oder hergestellt worden ist – in fallenden Jahresbeträgen (degressive AfA) 
vorgenommen werden. Darüber hinaus kann unter besonderen Vorausset-
zungen eine erhöhte AfA, eine Sonder-AfA oder ein Investitionsabzugsbe-
trag berücksichtigt werden.

Der Jahresbetrag ergibt sich bei der linearen Abschreibung aus folgender 
Formel:

Bei einer Anschaffung im Laufe eines Jahres kann nur der Teil des Jahresbe-
trags der AfA abgesetzt werden, der auf den Zeitraum zwischen der Anschaf-
fung und dem Ende des Jahres entfällt (aufgerundet auf volle Monate).

Die degressive AfA bemisst sich nach einem gleich bleibenden Prozentsatz 
vom jeweiligen Buchwert (Restwert). Der dabei anzuwendende Prozentsatz 



darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei der linearen AfA in Betracht 
kommenden Prozentsatzes betragen und 25 % nicht übersteigen. Bei beweg-
lichen Wirtschaftsgütern, die während eines Kalenderjahres angeschafft oder 
hergestellt wurden, gilt die bei der linearen AfA beschriebene Regelung zur 
zeitanteiligen Berücksichtigung von AfA-Beträgen entsprechend.

Ein Übergang von der degressiven AfA zur linearen AfA ist möglich. Hierbei 
wird der Restwert am Ende des vorangegangenen Jahres durch die Restnut-
zungsdauer geteilt. Im Beispielsfall ist der jährliche AfA-Betrag im zweiten 
Jahr identisch mit dem der degressiven AfA (je 3 750 ), wenn der Restwert 
auf die noch verbleibende Restnutzungsdauer linear abgeschrieben wird; ab 
dem dritten Jahr liegt der jährliche AfA-Betrag der linearen AfA über der 
degressiven AfA. Ab diesem Zeitpunkt ist der Übergang vorteilhaft. Ab 2011 
würde sodann der am 31. 12. 2010 vorhandene Restwert von 11 250  in drei 
gleichen Jahresraten von 3 750  abgeschrieben.

Bei einer Betriebseröffnung werden Sie unter Umständen Gegenstände in 
den Betrieb einbringen, die Sie vorher privat genutzt haben, wie zum Bei-
spiel einen Pkw oder Büromöbel (sog. »Einlage«). In einem solchen Fall stellt 
sich die Frage, wie die weitere AfA im Betrieb vorzunehmen ist.



Werden Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens eingelegt, so 
sind diese auch abschreibbar. Die Einlage von abnutzbaren Wirtschaftsgü-
tern erfolgt mit dem Teilwert oder den fortgeführten Anschaffungskosten 
(vergleiche Seite 30). Wurde das eingelegte Wirtschaftsgut bisher nicht zur 
Erzielung von Überschusseinkünften genutzt, so ist der Einlagewert auf die 
Restnutzungsdauer abzuschreiben. Wurde das Wirtschaftsgut jedoch vor sei-
ner Einlage bereits zur Erzielung von Überschusseinkünften genutzt, so be-
messen sich gemäß § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG die weiteren Abschreibungen nicht 
mehr nach dem Einlagewert, sondern nach dem Restwert des Wirtschaftsguts 
im Einlagezeitpunkt. Durch diese Regelung soll vermieden werden, dass mit 
der Einlage »künstlich« neues AfA-Volumen geschaffen wird. Die Vornahme 
von Absetzungen vom Restwert kann bewirken, dass das mit dem Teilwert 
eingelegte Wirtschaftsgut nicht in vollem Umfang abgeschrieben wird. Viel-
mehr verbleibt in Höhe des Unterschieds zwischen Teilwert und Restwert 
bei Einlage ein »Festwert«, der lediglich einen späteren Veräußerungs- oder 
Entnahmegewinn mindert.

Da die Einlage grundsätzlich als anschaffungsähnlicher Vorgang behandelt 
wird, sind bei beweglichen Wirtschaftsgütern grundsätzlich die beiden be-
schriebenen AfA-Methoden anwendbar. Daneben erfolgt auch in Fällen der 
Einlage, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen, die Aufnahme in einen 
abzuschreibenden Sammelposten (vergleiche Seite 26) sowie die Sofortab-
schreibung für GWG (vergleiche Seite 25). Bei beweglichen körperlichen 



Wirtschaftsgütern, die während des Kalenderjahrs eingelegt wurden, gilt die 
bei der linearen AfA beschriebene Regelung zur zeitanteiligen Berücksichti-
gung von AfA-Beträgen entsprechend.

Kleine und mittlere Betriebe können für die künftige Anschaffung oder 
Herstellung neuer sowie gebrauchter beweglicher Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens einen Investitionsabzugsbetrag (§ 7 g Abs. 1 EStG) von bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd abziehen.

Voraussetzung ist, dass das Betriebsvermögen 235 000  bzw. 335 000  in den 
Jahren 2009 und 2010 nicht übersteigt; bei Betrieben mit Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung darf der Gewinn (vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags) 
nicht über 100 000  (bzw. 200 000  in den Jahren 2009 und 2010) liegen.

Der Abzugsbetrag kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn 
dadurch ein Verlust entsteht oder sich erhöht. Die Summe des Abzugsbe-
trags des laufenden Wirtschaftsjahrs und der in den drei vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren abgezogenen und noch vorhandenen Abzugsbeträge darf 
200 000  je Betrieb nicht übersteigen.

Die Investitionsfrist beträgt drei Jahre. Das heißt, das Wirtschaftsgut muss bis 
zum Ende des dritten auf den Abzug folgenden Wirtschaftsjahrs angeschafft 
oder hergestellt werden.

Erfolgt die Investition fristgerecht, ist der Abzugsbetrag im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung bis zur Höhe von 40 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gewinnerhöhend aufzulösen. Gleichzeitig können die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts um bis zu 40 % 
gewinnmindernd herabgesetzt werden. Dadurch wird die gewinnerhöhende 
Auflösung des Investitionsabzugsbetrags neutralisiert. Andererseits vermin-
dert sich dadurch auch die AfA-Bemessungsgrundlage des Wirtschaftsguts 
(vergleiche Beispiel zur Sonder-AfA).



Wird innerhalb der Investitionsfrist kein begünstigtes Wirtschaftsgut ange-
schafft oder hergestellt, ist der Investitionsabzugsbetrag mit Wirkung für das 
Jahr der Bildung gewinnerhöhend rückgängig zu machen. Für die daraus re-
sultierende Steuererhöhung können sich Nachzahlungszinsen (§ 233 a AO) 
ergeben. Dies gilt auch für den Fall einer fristgerechten Investition, wenn das 
begünstigte Wirtschaftsgut nicht im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
sowie im folgenden Wirtschaftsjahr im inländischen Betrieb verbleibt und 
dort ausschließlich oder fast ausschließlich (mindestens zu 90 %) betrieblich 
genutzt wird. 

Eine Sonder-AfA können kleinere und mittlere Betriebe in Anspruch neh-
men, deren Betriebsvermögen im Vorjahr 235 000  (bzw. 335 000  für Inve-
stitionen in den Jahren 2009 und 2010) nicht übersteigt; bei Betrieben mit 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung darf der Gewinn des Vorjahrs (vor Abzug 
des Investitionsabzugsbetrags) nicht über 100 000  (bzw. 200 000  für Inve-
stitionen in den Jahren 2009 und 2010) liegen. Diese Betriebe können sowohl 
für neue als auch für gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 
vier Jahren eine Sonder-AfA nach § 7 g Abs. 5 EStG von bis zu insgesamt 20 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten neben der linearen AfA in An-
spruch nehmen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind ggf. um den 
gewinnmindernd abgezogenen Investitionsabzugsbetrag zu vermindern. Vor-
aussetzung ist, dass das Wirtschaftsgut mindestens im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sowie im folgenden Wirtschaftsjahr im inländischen Betrieb 
verbleibt und ausschließlich oder fast ausschließlich (mindestens zu 90 %) be-
trieblich genutzt wird. Die Sonderabschreibung setzt dagegen nicht voraus, 
dass ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen worden ist.



Bei Grundstücken mit aufstehenden Gebäuden wird die AfA nur von den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Gebäude berechnet. Die An-
schaffungskosten des Grund und Bodens können nicht abgeschrieben wer-
den, weil der Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt.

Wird ein Gebäude teils eigenbetrieblich, teils fremdbetrieblich, teils zu eige-
nen Wohnzwecken und teils zu fremden Wohnzwecken genutzt, so ist jeder 
der vier unterschiedlich genutzten Gebäudeteile ein besonderes Wirtschafts-
gut und daher gegebenenfalls gesondert abzuschreiben. Die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten des gesamten Gebäudes sind nach dem Verhältnis 
der Wohn- und Nutzflächen des gesamten Gebäudes zu den Wohn- und 
Nutzflächen der einzelnen selbstständigen Gebäudeteile aufzuteilen.

Gebäude und Gebäudeteile sind mit gesetzlich vorgeschriebenen AfA-Sätzen 
abzuschreiben. Auf die tatsächliche oder betriebsgewöhnliche Nutzungsdau-
er kommt es dabei grundsätzlich nicht an.



Die AfA-Sätze haben sich in den letzten Jahren mehrfach geändert. Eine lük-
kenlose Darstellung würde den Rahmen dieser Broschüre überschreiten. Für 
Gebäude, für die der Bauantrag nach dem 31. 12. 2005 gestellt worden ist oder 
die Sie nach dem 31. 12. 2005 erworben haben (Abschluss des Kaufvertrags) 
beträgt die jährliche Abschreibung 2 %. Sie erhöht sich für Gebäude, die zum 
Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen (Wirtschaftsge-
bäude) auf 3 %. Die Inanspruchnahme einer degressiven Gebäudeabschrei-
bung ist nicht mehr möglich.

Unter bestimmten weiteren Voraussetzungen, zum Beispiel bei Sanierungs-
maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden, können erhöhte Abschrei-
bungen in Betracht kommen. Sollten weitergehende Fragen zur Gebäudeab-
schreibung bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt.

Besonderheiten gelten bei Kraftfahrzeugen (Kfz), die ganz oder teilweise 
für betriebliche Fahrten genutzt werden, aufgrund ihrer Beschaffenheit aber 
auch privat genutzt werden können.

Die steuerliche Behandlung eines solchen Kfz richtet sich danach, ob das 
Kfz zum Betriebsvermögen oder zum Privatvermögen gehört (vergleiche 
Seite 19)

Gehört das Kfz zum Privatvermögen, weil seine betriebliche Nutzung nur 
von untergeordneter Bedeutung (betriebliche Nutzung geringer als 10 %) ist 
oder der Unternehmer es (bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 



10 %, aber nicht mehr als 50 %) nicht dem gewillkürten Betriebsvermögen 
zugeordnet hat, gilt folgendes:

Da das Kfz zum Privatvermögen gehört, sind die dadurch verursachten Auf-
wendungen (Anschaffung, Unterhalt, Kraftstoff, Versicherung etc.) bei der 
Ermittlung des steuerlichen Gewinns des Einzelunternehmens grundsätzlich 
nicht zu berücksichtigen.

Soweit das Fahrzeug allerdings auch betrieblich genutzt wird, können entwe-
der die tatsächlich angefallenen anteiligen Aufwendungen oder ein pauscha-
ler Satz von 0,30  pro betrieblich gefahrenem Kilometer als Betriebsausga-
ben berücksichtigt werden.

 Vorsteuern aus den Anschaffungskosten eines nicht dem 
Unternehmen zugeordneten Kfz sind nicht abzugsfähig. Dagegen sind Vor-
steuern aus Leistungen, die auf den Betrieb (Kraftstoff, Reparaturkosten etc.) 
eines nicht dem Unternehmen zugeordneten Kfz entfallen, regelmäßig im 
Verhältnis der unternehmerischen zur nichtunternehmerischen Nutzung ab-
ziehbar. Vorsteuern auf eindeutig dem unternehmerischen Bereich zuorden-
bare Aufwendungen wie Reparaturaufwendungen für einen Unfall während 
einer unternehmerischen Fahrt oder auf – von den übrigen Benzinkosten 
abgrenzbaren – Benzinkosten für eine längere Geschäftsreise sind sogar voll 
abzugsfähig. (Zur Umsatzsteuer im Allgemeinen vergleiche Seite 45 ff.)

Gehört das Kfz zum (notwendigen oder gewillkürten) Betriebsvermögen, 
sind grundsätzlich alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Kfz stehen, 
als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Allerdings: Kann das Kfz auch privat genutzt werden, wird die (Möglichkeit 
der) Ersparnis privater Aufwendungen auf folgende Weise steuerlich »korri-
giert«:



Die Möglichkeit der privaten Nutzung des Kfz stellt eine zu versteuernde 
Nutzungsentnahme dar (vergleiche Seite 31). Diese ist für jeden Kalen-
dermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises (zuzüglich der Kosten für 
Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer) des Fahrzeugs im Zeitpunkt 
der Erstzulassung anzusetzen, sofern das Kfz überwiegend (d. h. zu mehr als 
50 %) betrieblich genutzt wird (notwendiges Betriebsvermögen, vergleiche 
Seite 19).

Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, statt des oben genannten Betrags 
die tatsächlich auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen anzusetzen. 
Dazu muss ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt werden. Außerdem 
müssen die für das Fahrzeug insgesamt angefallenen Aufwendungen dem 
Finanzamt gegenüber nachgewiesen werden.

Beträgt der betriebliche Nutzungsanteil des Fahrzeugs zwischen 10 % und 
50 % (gewillkürtes Betriebsvermögen, vergleiche Seite 21), darf die Privatnut-
zung nicht nach der 1 % Regelung angesetzt werden, sondern ist mit dem auf 
die Privatfahrten entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen für das 
Fahrzeug zu bewerten.

Wird das Kfz vom Unternehmer zudem für Fahrten zwischen seiner Woh-
nung und seinem Betrieb genutzt, dürfen diese Aufwendungen, soweit sie 
die sogenannte Entfernungspauschale übersteigen, den Gewinn ebenfalls 
nicht mindern. Die Entfernungspauschale beträgt 0,30  für jeden Entfer-
nungskilometer. Die nicht abziehbaren Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betrieb je Kalendermonat werden pauschal (und unwiderleg-
bar) nach folgender Formel ermittelt:



Maßgeblich ist auch hier der inländische Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs 
im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattun-
gen einschließlich Umsatzsteuer.

Auch bei der Ermittlung der nicht abziehbaren Aufwendungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betrieb kommt die Listenpreisregelung nicht zur 
Anwendung, wenn für das Kfz zum Zwecke der Ermittlung der Nutzungs-
entnahme ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird und die für das 
Fahrzeug insgesamt anfallenden Kosten durch Belege nachgewiesen werden.
Der Unterschiedsbetrag zwischen den tatsächlichen Aufwendungen je Ent-
fernungskilometer und der Entfernungspauschale von 0,30  ist in diesem 
Fall ebenfalls nicht abziehbar. Damit ist sichergestellt, dass für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte oder Betriebsstätte sowohl bei Unterneh-
mern als auch bei Arbeitnehmern nicht mehr als 0,30  / Entfernungskilome-
ter steuermindernd berücksichtigt werden können.

Anmerkung: Umsatzsteuerlich stellt die Privatnutzung eines dem Unterneh-
men zugeordneten Kfz eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Wertabga-
be dar (§ 3 Abs. 9 a Nr. 1 Umsatzsteuergesetz). Bemessungsgrundlage hierfür 
sind die Kosten, soweit sie zum Vorsteuerabzug berechtigt haben. Aus Ver-



einfachungsgründen können diese Kosten im Rahmen der 1 %-Regelung mit 
80 % der einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlage angesetzt werden. 
Die auf die unentgeltliche Wertabgabe entfallende Umsatzsteuer darf nicht 
als Betriebsausgabe abgezogen werden (§ 12 Nr. 3 EStG). (Zur Umsatzsteuer 
im Allgemeinen vergleiche Seite 45 ff.)

Besonderheiten gelten bei Rechtsverhältnissen zwischen nahen Angehöri-
gen (Arbeitsverträge, Gesellschaftsverträge, Miet- und Pachtverträge, Darle-
hensverträge). Solche Rechtsverhältnisse können nur dann der Besteuerung 
zugrunde gelegt werden, wenn sie bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart 
wurden, inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen und auch 
tatsächlich entsprechend der Vereinbarung durchgeführt worden sind. Außer-
dem muss das Rechtsverhältnis im Voraus vereinbart worden sein. Diese 
Anforderungen dienen dem Zweck, den betrieblichen und privaten Bereich 
abzugrenzen.

Für die bürgerlich-rechtliche Wirksamkeit von Verträgen zwischen Eltern 
und minderjährigen Kindern ist ein Ergänzungspfleger zu bestellen. Nur bei 
Arbeits- oder Ausbildungsverträgen mit minderjährigen Kindern ist die Be-
stellung eines Ergänzungspflegers regelmäßig nicht erforderlich, damit die 
Vereinbarung wirksam zustande kommt. Arbeitsverträge mit Kindern unter 
15 Jahren sind aber wegen eines Verstoßes gegen das Jugendarbeitsschutzge-
setz nichtig und können deshalb auch steuerlich nicht anerkannt werden.

Arbeitsverträge über gelegentliche Hilfeleistungen durch Ange-
hörige entsprechen regelmäßig nicht dem zwischen Fremden Üblichen und 
können unter diesem Gesichtspunkt ebenfalls steuerlich nicht anerkannt 
werden.



Die Einkommensteuer ist eine Personensteuer, die an die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Person anknüpft. Ihre Höhe wird durch das Einkom-
men bestimmt, das sich aus den verschiedenen Einkünfteneiner Person zu-
sammensetzt. Berücksichtigt werden persönliche Verhältnisse, zum Beispiel 
Familienstand, Anzahl der Kinder, außergewöhnliche Belastungen. Zu den 
der Einkommensteuer unterliegenden Einkünften gehört auch der Gewinn 
aus Ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Deshalb müssen Sie für jedes abge-
laufene Kalenderjahr bis spätestens 31. Mai des nachfolgenden Jahres eine 
Einkommensteuererklärung abgeben. Für steuerlich Beratene gilt eine allge-
meine Fristverlängerung bis zum 31. Dezember des Folgejahres. In dieser Ein-
kommensteuererklärung müssen Sie Ihre gesamten Einkünfte erklären, also 
auch diejenigen, die aus anderen Quellen stammen. Wenn Sie verheiratet 
sind und eine – in der Regel günstigere – Zusammenveranlagung wünschen, 
sind in der Einkommensteuererklärung auch sämtliche Einkünfte Ihres Ehe-
gatten zu erfassen. 

Ermitteln Sie den Gewinn aus Ihrer unternehmerischen Tätigkeit durch Be-
triebsvermögensvergleich, so sind der Steuererklärung die erforderlichen Un-
terlagen beizufügen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung).

Wird der Gewinn aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung ermittelt, ist der Steuererklärung eine Gewinnermitt-
lung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Anlage EÜR) beizufügen, 
wenn die Betriebseinnahmen mindestens 17 500  betragen (vergleiche 
Seite 18).

Einkommensteuer

Steuererklärungen
Steuerarten und abzugebende  



Wenn Sie in der Anfangsphase Ihrer unternehmerischen Tätigkeit einen Ver-
lust erzielen, kann dieser gegebenenfalls auf das vorangegangene Jahr zurück-
getragen werden. Der Verlustrücktrag kann zu einer Erstattung der für das 
Vorjahr gezahlten Einkommensteuer führen.

Sollte sich Ihr Betriebssitz und Ihr Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich von 
zwei unterschiedlichen Finanzämtern befinden, ist die Einkommensteuerer-
klärung Ihrem Wohnsitzfinanzamt zuzuleiten. Für das Unternehmen ist in 
diesem Fall eine zusätzliche Erklärung zur gesonderten Feststellung der Ein-
künfte notwendig, deren Bearbeitung beim Betriebsstättenfinanzamt erfolgt.

Steuerschuldner der Gewerbesteuer sind Sie als Unternehmerin oder Un-
ternehmer. Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbe-
ertrag.

Der Gewerbeertrag ist der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der nach den 
Vorschriften des EStG ermittelt wird. Der so ermittelte Gewinn wird nach den 
Regelungen des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) um bestimmte »Hinzu-
rechnungen« oder »Kürzungen« korrigiert. Von besonderer Bedeutung ist die 
Hinzurechnung der Schuldzinsen sowie der Finanzierungsanteile in Miet- und 
Pachtzinsen, soweit sie den Freibetrag von 100 000  übersteigen, mit 25 %.

Die Gewerbesteuer wird nicht wie die Einkommensteuer oder die Umsatz-
steuer unmittelbar aufgrund der Besteuerungsgrundlagen festgesetzt. Aus 
dem Gewerbeertrag wird durch Anwendung einer Messzahl ein Steuermess-
betrag ermittelt. Das Finanzamt erlässt aufgrund dieser Ermittlungen ledig-
lich einen Gewerbesteuermessbescheid. Dieser enthält kein Leistungsgebot 
(Zahlungsaufforderung). Der Messbescheid wird der zuständigen Gemeinde 
zugeleitet, die dann den je nach Gemeinde unterschiedlichen Hebesatz auf 
den Messbetrag anwendet, die Gewerbesteuer errechnet und den eigentli-

Gewerbesteuer



chen Gewerbesteuerbescheid erlässt. Dieser wird Ihnen zusammen mit dem 
vom Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbescheid zugesandt. Die Ge-
werbesteuer ist direkt an die Gemeinde zu bezahlen.

Gewerbesteuer fällt bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften 
nur an, wenn der Gewerbeertrag den Freibetrag von 24 500  jährlich über-
steigt. Für Kapitalgesellschaften gibt es keinen Freibetrag.

Die Steuermesszahl beträgt bei Einzelunternehmen, Personengesellschaften 
und Kapitalgesellschaften 3,5 % des steuerpflichtigen Gewerbeertrags. 

 Einwendungen hinsichtlich der Ermittlung des Gewerbesteuer-
messbetrags können nur gegenüber dem Finanzamt erhoben werden (zum 
Beispiel unzutreffende Gewinn- oder Gewerbeertragsermittlung). Anträge 
hinsichtlich der Erhebung der Gewerbesteuer sind hingegen an die Gemein-
de zu richten (zum Beispiel Antrag auf Ratenzahlung).



Abgabetermin für die Gewerbesteuererklärung ist ebenfalls der 31. Mai des 
Folgejahrs.

Die Gewerbesteuer ist keine Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5 b EStG) und min-
dert daher den Unternehmensgewinn nicht. Bei Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften ermäßigt sich aber die Einkommensteuer des Unter-
nehmers um das 3,8-fache des Gewerbesteuermessbetrags (§ 35 EStG). Bei 
einem Hebesatz bis zu 400 % wird dadurch eine vollständige Entlastung von 
der Gewerbesteuer erreicht.

Steuerbar sind unter anderem

 –  alle Lieferungen (Verkäufe von Gegenständen) und sonstige Lei-
stungen (Dienstleistungen), die im Rahmen der unternehmerischen 
Tätigkeit im Inland gegen Entgelt ausgeführt werden.

  Den Lieferungen und sonstigen Leistungen werden gleich gestellt:

 –  Die Entnahme von Gegenständen aus dem Unternehmen für priva-
te Zwecke.

Umsatzsteuer



 –  Andere unentgeltliche Zuwendungen von Gegenständen an Arbeit-
nehmer oder Dritte, auch dann, wenn diese aus unternehmerischen 
Gründen erfolgen.

 –  Die Verwendung von Gegenständen, die dem Unternehmen zu-
geordnet wurden, für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens 
liegen.

 –  Die unentgeltliche Ausführung von anderen sonstigen Leistungen 
im Rahmen des Unternehmens für Zwecke, die außerhalb des Un-
ternehmens liegen.

 –  Die Einfuhr von Gegenständen aus dem Drittland in das Inland. 
Die hierbei anfallende Einfuhrumsatzsteuer wird vom Zoll erho-
ben.

 –  Der innergemeinschaftliche Erwerb, das heißt Bezug von Waren aus 
dem übrigen Gemeinschaftsgebiet.

Es gibt für eine Reihe von Umsätzen Steuerbefreiungen, zum Beispiel:

 –  Lieferungen von Gegenständen an Unternehmer in anderen EU-
Mitgliedstaaten (hierfür wird eine so genannte Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummer benötigt),



 – Ausfuhrlieferungen in Länder außerhalb der EU,
 –  Umsätze aus der Veräußerung sowie der Vermietung und Verpach-

tung von Grundstücken,
 – die Gewährung von Krediten,
 –  Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassen- und Versicherungsver-

treter,
 – Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt oder Heilpraktiker.

 –  Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer bei Lieferungen und 
sonstigen Leistungen ist das Entgelt, das heißt alles, was der Lei-
stungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch 
abzüglich der enthaltenen Umsatzsteuer.

 –  Bemessungsgrundlage für die Entnahme von Gegenständen und 
für die unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen aus dem Un-
ternehmen ist der Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten (oder 
die Selbstkosten) im Zeitpunkt der Entnahme beziehungsweise im 
Zeitpunkt der Zuwendung.

 –  Bemessungsgrundlage für die Verwendung von Gegenständen und 
für die Ausführung von anderen sonstigen Leistungen für Zwecke 
außerhalb des Unternehmens sind die damit zusammen hängenden 
Ausgaben.



Es gibt zwei Steuersätze:

 a)  den allgemeinen Steuersatz von 19 %, dem die meisten Umsätze un-
terliegen, und

 b)  den ermäßigten Steuersatz von 7 %.
   Dem ermäßigten Steuersatz unterliegen insbesondere Umsätze für 

den menschlichen Grundbedarf (zum Beispiel Lebensmittel, Bü-
cher, Zeitungen, kulturelle Veranstaltungen, Fahrten im öffentli-
chen Personennahverkehr).

Die Umsatzsteuer ist als so genanntes Mehrwertsteuersystem ausgestaltet. 
Die »Mehrwert«-Besteuerung wird dadurch erreicht, dass der Unternehmer 
die ihm für empfangene Leistungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer mit der seinerseits an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer 
aus von ihm erbrachten Leistungen saldieren darf. Die empfangene Leistung 
muss für das Unternehmen ausgeführt worden sein. Die Lieferung eines Ge-
genstandes gilt dann nicht als für das Unternehmen ausgeführt, wenn der Un-
ternehmer den Gegenstand zu weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt.

Vorsteuerbeträge, die auf bestimmte nicht abziehbare Betriebsausgaben im 
Sinne des § 4 Abs. 5 EStG (vergleiche Seite 27) und auf Lebenshaltungsko-
sten im Sinne des § 12 Nr. 1 EStG (vergleiche Seite 32) entfallen, sind nicht 
abzugsfähig. 

Grundsätzlich wird die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten berechnet 
(Soll-Versteuerung), das heißt die Umsatzsteuer entsteht mit Ausführung der 
Lieferung oder sonstigen Leistung. Sie muss dann nach Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums angemeldet und bezahlt werden.



 Für Anzahlungen vor Ausführung der Leistung entsteht die Steu-
er jedoch bereits im Voranmeldungszeitraum der Vereinnahmung.

Das Finanzamt kann auf Antrag der so genannten Ist-Versteuerung zustim-
men. Dies bedeutet, dass die Umsatzsteuer erst dann anzumelden und ab-
zuführen ist, wenn der Kunde tatsächlich bezahlt hat. Die Ist-Versteuerung 
kann beantragt werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

 –  Bei Betriebseröffnung: Der Gesamtumsatz darf im Jahr der Be-
triebseröffnung nicht mehr als 500 000  betragen. Wurde die unter-
nehmerische Tätigkeit nur während eines Teils des Kalenderjahrs 
ausgeübt, ist der tatsächliche Umsatz in einen Jahresumsatz umzu-
rechnen.

 –  In der Folgezeit: Der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalender-
jahr darf nicht mehr als 500 000  betragen.

 –  Sie sind von der Verpflichtung befreit, Bücher zu führen und regel-
mäßig Abschlüsse zu machen.

 – Sie sind freiberuflich tätig.

Grundsätzlich schuldet der ausführende Unternehmer die Umsatzsteuer. Be-
zieht ein Unternehmer jedoch von einem ausländischen Unternehmer eine 
Werklieferung oder sonstige Leistung, die im Inland der Umsatzsteuer un-
terliegt, wird er an Stelle des ausländischen Unternehmers Steuerschuldner 
(§ 13 b Umsatzsteuergesetz). Das Gleiche gilt, wenn ein Bauunternehmer von 
einem anderen inländischen Bauunternehmer Bauleistungen bezieht.

Ein Unternehmer ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Leistungserbringung in folgenden Fällen eine Rechnung auszustellen:



 –  Bei allen Leistungen (einschließlich steuerfreien Leistungen im 
Sinne des § 4 Nr. 1 bis 7 Umsatzsteuergesetz) an einen anderen Un-
ternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person

 –  Bei steuerpflichtigen Werklieferungen oder sonstigen Leistungen 
im Zusammenhang mit einem Grundstück an Privatpersonen

Die Rechnungsausstellungspflicht innerhalb von sechs Monaten an Privatper-
sonen betrifft Abrechnungen über Werklieferungen bzw. sonstige Leistungen 
im Zusammenhang mit einem Grundstück. Dies sind zum Beispiel:

 – Bauleistungen
 –  planerische Leistungen (zum Beispiel von Statikern, Architekten, 

Garten- und Innenarchitekten, Vermessungs-, Prüf- und Bauinge-
nieuren)

 – Instandhaltungsleistungen
 – Reparatur- und Wartungsleistungen
 – Reinigungsleistungen
 – gärtnerische Leistungen

Die Privatpersonen sind verpflichtet, die Rechnungen zwei Jahre lang auf-
zubewahren.

Kommt der Unternehmer seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung 
nicht nach, begeht er eine Ordnungswidrigkeit.

Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

 –  den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leis-
tenden Unternehmers und des Leistungsempfängers 

 –  die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuer-
nummer oder die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer

 – das Ausstellungsdatum
 –  eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, 

die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller ein-
malig vergeben wird (Rechnungsnummer)



 –  die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelie-
ferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen 
Leistung

 –  den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Ver-
einnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts

 –  das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufge-
schlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung sowie 
jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht 
bereits beim Entgelt berücksichtigt ist

 –  den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallen-
den Steuerbetrag oder im Fall der Steuerbefreiung einen Hinweis 
darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbe-
freiung gilt

 –  Einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht bei Leistungen im 
Zusammenhang mit einem Grundstück an eine Privatperson

Rechnungen bis zu einem Bruttobetrag von 150  (so genannte Kleinbetrags-
rechnungen) müssen nur folgende Angaben enthalten:

 –  den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leisten-
den Unternehmers

 – das Ausstellungsdatum
 –  die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Um-

fang und die Art der sonstigen Leistung
 –  das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer 

Summe
 –  den anzuwendenden Steuersatz
 –  im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lie-

ferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt

 Ist in einer Rechnung ein zu hoher Umsatzsteuerbetrag oder ein 
Steuerbetrag zu Unrecht ausgewiesen, wird dieser immer geschuldet.



Die so genannte Kleinunternehmerregelung in § 19 Abs. 1 Umsatzsteuerge-
setz (UStG) kann in Anspruch genommen werden, wenn die steuerpflichti-
gen Einnahmen einschließlich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im Jahr 
der Betriebseröffnung insgesamt 17 500  nicht übersteigen. Dies bedeutet, 
dass dann keine Umsatzsteuer abzuführen ist. Hierfür ist allerdings Voraus-
setzung, dass keine Rechnungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer 
ausgestellt wurden. Offen ausgewiesene Umsatzsteuer wird immer geschul-
det. Im Fall der Anwendung der Kleinunternehmerregelung kann kein Vor-
steuerabzug geltend gemacht werden.

Die Verpflichtung zur Erteilung einer Rechnung innerhalb der Sechsmonats-
frist gilt aber auch für Kleinunternehmer.

Die Kleinunternehmerregelung kann auch im folgenden Jahr in Anspruch 
genommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz des Vorjahrs 
17 500  nicht überstiegen hat und der voraussichtliche Umsatz des laufen-
den Jahres 50 000  nicht übersteigen wird. Maßgebend ist immer der Jahres-
umsatz. Wurde die unternehmerische Tätigkeit nur während eines Teils des 
Kalenderjahres ausgeübt, ist der tatsächliche Umsatz in einen Jahresumsatz 
umzurechnen.



Für jedes Kalenderjahr ist eine Umsatzsteuererklärung (Jahreserklärung) bis 
zum 31. Mai des darauf folgenden Jahres abzugeben. Die Steuer muss selbst 
berechnet und innerhalb eines Monats nach Abgabe der Erklärung auch un-
aufgefordert bezahlt werden.

Unternehmensgründer müssen daneben im Jahr der Unternehmensgrün-
dung und im folgenden Kalenderjahr monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen (vergleiche Seite 68) abgeben.

Die Voranmeldungen müssen spätestens am 10. Tag nach Ablauf des Voran-
meldungszeitraums beim Finanzamt eingehen. Gleichzeitig muss die selbst 
errechnete Steuer bezahlt werden.

Das Finanzamt kann auf Antrag die Frist für die Abgabe der Voranmeldung 
und für die Entrichtung der Vorauszahlungen um einen Monat verlängern (so 
genannte Dauerfristverlängerung; vergleiche Seite 73). In diesem Fall ist eine 
Sondervorauszahlung zu leisten.

Voranmeldungen müssen grundsätzlich in elektronischer Form an das Finanz-
amt übermittelt werden (vergleiche Seite 65). Ist es dem Unternehmer aller-
dings nicht zumutbar, die technischen Voraussetzungen einzurichten, die für 
die Übermittlung der elektronischen Voranmeldung erforderlich sind, kann 
das Finanzamt auf Antrag weiterhin die Abgabe in Papierform zulassen.

Wenn Sie in Ihrem Betrieb Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäfti-
gen, müssen Sie vom steuerpflichtigen Arbeitslohn den Steuerabzug vorneh-
men und die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und gege-
benenfalls die Kirchenlohnsteuer (so genannte Steuerabzugsbeträge) an das 
Finanzamt abführen.

Lohnsteuer für beschäftigte Arbeitnehmer



Sie haften als Arbeitgeber für die richtige Einbehaltung und Abführung der 
Steuerabzugsbeträge. Haben Sie Zweifel darüber, ob oder gegebenenfalls in 
welcher Höhe Steuerabzugsbeträge einzubehalten und abzuführen sind, kön-
nen Sie sich als Arbeitgeber bei Ihrem Betriebsstättenfinanzamt auf Anfrage 
eine kostenlose Anrufungsauskunft erteilen lassen.

Grundsätzlich müssen die Steuerabzugsbeträge nach den Besteuerungsmerk-
malen, die auf der vom Arbeitnehmer vorzulegenden Lohnsteuerkarte ein-
getragen sind, berechnet werden (Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, 
Konfession und eingetragene Freibeträge). Die anhand des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns ermittelten Steuerabzugsbeträge sind vom Lohn einzubehalten 
und an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. Verfügen Sie über kein ma-
schinelles Lohnabrechnungsprogramm bzw. kann Ihr maschinelles Lohnab-
rechnungsprogramm die Steuerabzugsbeträge nicht selbst berechnen, bietet 
Ihnen die Finanzverwaltung hierzu unter der Internetadresse www.abgaben-
rechner.de auch Online-Steuerberechnungsprogramme an. Verfügen Sie über 
keinen Internetanschluss, ist die Lohnsteuer anhand von Lohnsteuertabellen 
manuell zu ermitteln. Die Lohnsteuertabellen sind nur über den Buchhandel 
erhältlich.

Legt der Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte nicht vor, so müssen Sie die 
Steuerabzugsbeträge nach der Steuerklasse VI berechnen.

Anstelle einer Besteuerung nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte kann 
der Arbeitslohn von Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten 
unter bestimmten Voraussetzungen pauschal besteuert werden.



Für die Pauschalbesteuerung des Arbeitslohns ist die Vorlage einer Lohnsteu-
erkarte nicht erforderlich. Schuldner der pauschalen Lohnsteuer ist nicht der 
Arbeitnehmer, sondern sind Sie als Arbeitgeber. Aus diesem Grunde steht 
die Entscheidung, ob der Arbeitslohn pauschal besteuert wird oder nicht, 
ausschließlich dem Arbeitgeber zu. Als Arbeitgeber haben Sie allerdings die 
Möglichkeit, die pauschale Lohnsteuer durch vertragliche Vereinbarungen 
mit dem Arbeitnehmer auf diesen abzuwälzen.

Der pauschal besteuerte Arbeitslohn sowie die pauschale Lohnsteuer dürfen 
nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Folglich werden sowohl 
der Arbeitslohn als auch die pauschale Lohnsteuer bei einer für den Arbeit-
nehmer gegebenenfalls durchzuführenden Einkommensteuerveranlagung 
nicht erfasst.

Die Voraussetzungen für die Pauschalierung der Lohnsteuer müssen dem 
Finanzamt jederzeit durch geeignete Aufzeichnungen nachgewiesen werden 
können.

Wie bei der Durchführung des Steuerabzugs nach den Merkmalen der Lohn-
steuerkarte ist auch bei der Pauschalierung der Lohnsteuer stets der steuer-
pflichtige Arbeitslohn die Bemessungsgrundlage für die vom Arbeitgeber zu 
übernehmende Lohnsteuer. Hierbei kann es sich um Geld beziehungsweise 
um geldwerte Vorteile handeln, wie zum Beispiel um Sachbezüge, um die 
unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung oder um kosten-
loses Essen. Steuerfreie Leistungen erhöhen die Bemessungsgrundlage nicht.

Neben der pauschalen Lohnsteuer fällt auch noch der Solidaritätszuschlag an. 
Er muss bei der Pauschalierung der Lohnsteuer immer mit 5,5 % der pauscha-
len Lohnsteuer berechnet werden.



Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer kirchensteuererhebenden Religionsge-
meinschaft, ist zusätzlich zur pauschalen Lohnsteuer und dem Solidaritäts-
zuschlag noch die Kirchenlohnsteuer zu erheben. In Baden-Württemberg 
beträgt der allgemeine Kirchensteuersatz 8 %. Bei der Pauschalierung der 
Lohnsteuer ist die Kirchenlohnsteuer grundsätzlich mit 8 % der pauscha-
len Lohnsteuer zu erheben. Die hiernach berechnete Kirchenlohnsteuer 
ist zusammen mit den für weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ermittelten Kirchenlohnsteuerbeträgen in die für die jeweilige Religionsge-
meinschaft vorgesehene Kennzahl in der Lohnsteuer-Anmeldung (vergleiche 
Seite 75) einzutragen.
Verzichten Sie als Arbeitgeber aus Vereinfachungsgründen auf die Prüfung 
der Mitgliedschaft Ihrer Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererheben-
den Religionsgemeinschaft, ermäßigt sich der Kirchensteuersatz in Baden-
Württemberg auf 6,5 % (ab 1. Januar 2010: 6  %). Die hiernach berechnete 
Kirchenlohnsteuer ist in der Lohnsteuer-Anmeldung (vergleiche Seite 75) in 
einer gesonderten Kennzahl (hier: Kz. 47) einzutragen. Die Aufteilung auf 
die steuererhebenden Kirchen und Religionsgemeinschaften wird anschlie-
ßend von der Finanzverwaltung vorgenommen.

Bei der Pauschalierung sind folgende Fälle zu unterscheiden:

Ob eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt, ist ausschließlich nach steuerli-
chen Vorschriften zu beurteilen. Die sozialversicherungsrechtlichen Regelun-
gen für kurzfristige Beschäftigungen sind unbeachtlich.

Eine kurzfristige Beschäftigung im steuerlichen Sinne ist gegeben, wenn

 –  die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage 
nicht übersteigt,

 –  der Arbeitslohn durchschnittlich nicht mehr als 62  pro Arbeitstag 
und

 –  der Arbeitslohn durchschnittlich nicht mehr als 12  pro Arbeits-
stunde beträgt.



Die pauschale Lohnsteuer beträgt 25 % des steuerpflichtigen Arbeitslohns 
aus der kurzfristigen Beschäftigung. Zusätzlich zur pauschalen Lohnsteuer 
fällt noch der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer an.

Die Steuerabzugsbeträge müssen beim Finanzamt angemeldet und dorthin 
auch abgeführt werden.

 Bei einer versicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung im 
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV), für die der Arbeitge-
ber keine Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten hat, und die im Einzelfall 
die oben aufgeführten steuerlichen Merkmale einer kurzfristigen Beschäfti-
gung nicht erfüllt, gilt: Die Besteuerung kann nur nach den individuellen 
Merkmalen des Arbeitnehmers erfolgen. Der Arbeitnehmer hat in diesem 
Fall eine Lohnsteuerkarte vorzulegen.

Das Arbeitsentgelt aus einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann 
unter Verzicht auf die Vorlage der Lohnsteuerkarte unter bestimmten Vor-
aussetzungen mit einem Pauschsteuersatz von 2 % beziehungsweise 20 % pau-
schal besteuert werden.

Ob eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt, bestimmt sich abwei-
chend von der Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung ausschließlich nach 
den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. Demzufolge wird bei diesen 
beiden Pauschalierungsmöglichkeiten auch der bisherige steuerliche Begriff 
»Arbeitslohn« durch den sozialversicherungsrechtlichen Begriff »Arbeitsent-
gelt« ersetzt. Der im Steuerrecht verwendete Begriff »geringfügige Beschäfti-
gung« wird im Sozialversicherungsrecht als Überbegriff für die »kurzfristige 
Beschäftigung« und für die »geringfügig entlohnte Beschäftigung« verwen-
det.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regelmäßige 
Arbeitsentgelt 400  im Monat nicht übersteigt (so genannte Geringfügig-
keitsgrenze – § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Die Dauer der Beschäftigung ist un-
beachtlich. Zum regelmäßigen Arbeitsentgelt gehören neben den laufenden 
Einnahmen auch einmalige Einnahmen, mit deren Zahlung der Arbeitneh-



mer rechnen kann (zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld). Zur Prüfung 
der Geringfügigkeitsgrenze von 400  sind die einmaligen Einnahmen antei-
lig auf die Monate aufzuteilen, auf die sie entfallen.

Welche der Pauschalierungsmöglichkeiten (2 % oder 20 %) auf das Arbeitsent-
gelt aus der geringfügig entlohnten Beschäftigung anzuwenden ist, entschei-
det sich danach, ob Sie als Arbeitgeber für das Beschäftigungsverhältnis pau-
schale Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung von 15 % zu entrichten 
haben oder nicht.

 –  Ist der pauschale Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung in 
Höhe von 15 % zu entrichten, sind die Steuerabzugsbeträge (Lohn-
steuer, inklusive des Solidaritätszuschlags und der Kirchenlohn-
steuer) mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeits-
entgelts zu erheben.

   Sowohl die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge als auch die 
Steuerabzugsbeträge sind bei der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See als gemeinsamer Einzugsstelle der Sozialver-
sicherung und der Finanzbehörden anzumelden und dorthin abzu-
führen.

 –  Ist der pauschale Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung in 
Höhe von 15 % nicht zu entrichten, ist die Lohnsteuer mit 20 % des 
Arbeitsentgelts zu pauschalieren. Zusätzlich zur pauschalen Lohn-
steuer fällt noch der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chenlohnsteuer an.

   Die Steuerabzugsbeträge müssen beim Finanzamt angemeldet und 
dorthin auch abgeführt werden.

Zu beachten ist, dass aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Regelun-
gen die Arbeitsentgelte aus mehreren gleichartigen Beschäftigungen bei ver-
schiedenen Arbeitgebern zur Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze von 400  
im Monat zusammenzurechnen sind. Dies gilt für mehrere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen oder mehrere kurzfristige Beschäftigungen sowie für 
mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen mit nicht geringfügigen, ver-
sicherungspflichtigen Hauptbeschäftigungen (das heißt Beschäftigungen mit 
Pflichtbeiträgen zu den gesetzlichen Sozialversicherungen). Dagegen werden 



kurzfristige Beschäftigungen und geringfügig entlohnte Beschäftigungen 
beziehungsweise kurzfristige Beschäftigungen und versicherungspflichtige 
Hauptbeschäftigungen nicht zusammengerechnet.

 Wird neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-
gung noch eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt, entfällt die 
Zusammenrechnungsregelung. Bei mehreren geringfügig entlohnten Beschäf-
tigungen scheidet die zeitlich zuerst aufgenommene, geringfügig entlohnte 
Beschäftigung aus der Zusammenrechnungsregelung aus. Auf diese gering-
fügig entlohnte Beschäftigung sind dann die Sonderregelungen für die so 
genannten Minijobs anzuwenden.

Die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Zusammenrechnung sind 
entscheidend dafür, ob der Arbeitgeber den pauschalen Beitrag zur gesetzli-
chen Rentenversicherung von 15 % zu entrichten hat oder nicht. Bei Fragen 
in diesem Zusammenhang wenden Sie sich bitte an die Minijob-Zentrale der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Minijob-Zentra-
le ist auch unter der Telefonnummer 01801 / 200 504 [3,9 ct. / Min. aus dem 
Festznetz der Deutschen Telekom AG] erreichbar. Weitere Informationen 
erhalten Sie zudem im Internet unter www.minijob-zentrale.de. Ergänzend 
hierzu wird auf die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales heraus-
gegebene Broschüre »Geringfügige Beschäftigung und Beschäftigung in der 
Gleitzone«, hingewiesen, die Sie unter der Postanschrift: Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, Referat Information, Publikation, Redaktion, 53107 
Bonn anfordern können. Die Broschüre kann im Übrigen auch im Internet 
unter www.bmas.de abgerufen werden.

Die einzubehaltenden und abzuführenden Steuerabzugsbeträge müssen Sie 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektronischem Wege an Ihr 
Finanzamt übermitteln. Ist es einem Arbeitgeber allerdings nicht zumutbar, 
die technischen Voraussetzungen einzurichten, die für die Übermittlung der 
elektronischen Lohnsteuer-Anmeldung erforderlich sind, kann das Finanz-



amt auf Antrag weiterhin die Abgabe in Papierform mit dem amtlich vorge-
schriebenen Vordruck (vergleiche Seite 75) zulassen.

Die Anmeldung der Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Kirchen-
lohnsteuer sowie die Überweisung der Beträge an das Finanzamt müssen 
unaufgefordert zu folgenden Terminen erfolgen:

 –  monatlich bis zum 10. des Folgemonats, wenn die Lohnsteuer im 
vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 4 000  betrug,

 –  vierteljährlich bis zum 10. des auf das jeweilige Vierteljahr folgen-
den Monats, wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalender-
jahr über 1 000 , aber nicht mehr als 4 000  betrug, zum Beispiel 
für das erste Kalendervierteljahr am 10. April,

 –  jährlich bis zum 10. Januar des Folgejahres, wenn die Lohnsteuer im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 1 000  betrug.

Im Jahr der Betriebseröffnung kann auf das vorangegangene Kalenderjahr 
nicht abgestellt werden. Deshalb ist die auf einen Jahresbetrag umgerech-
nete, für den ersten vollen Kalendermonat nach der Eröffnung abzuführende 
Lohnsteuer maßgebend.

Für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer muss ein Lohnkonto für 
das jeweilige Kalenderjahr geführt werden. Dort sind neben der Art des Ar-
beitslohns (Bargeld oder Sachbezug) und der Höhe des Arbeitslohns (ein-
schließlich steuerfreier Bezüge) auch sämtliche Besteuerungsmerkmale der 
Lohnsteuerkarte (einschließlich des amtlichen Schlüssels der Gemeinde 
– AGs und die steuerliche Identifikationsnummer) sowie die einbehaltenen 
Steuerabzugsbeträge einzutragen. Das Konto ist am Jahresende oder bei frü-
herer Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzuschließen. Die Lohnkonten 
(einschließlich der gegebenenfalls vorzuhaltenden Unterlagen) sind bis zum 
Ablauf des sechsten Kalenderjahres, das auf die zuletzt eingetragene Lohn-
zahlung folgt, aufzubewahren (für 2009: bis zum Ablauf des Jahres 2015).



Unabhängig davon, ob Sie über ein maschinelles Lohnabrechnungsprogramm 
verfügen oder die Lohnabrechnungen manuell erstellen, sind Sie seit 2006 
gesetzlich verpflichtet, die im Lohnkonto enthaltenen Aufzeichnungen spä-
testens bis zum 28. Februar des Folgejahres (für 2009: bis 28. Februar 2010) 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch an die Finanzverwal-
tung zu übermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung). Der Arbeit-
nehmerin beziehungsweise dem Arbeitnehmer ist ein nach amtlichem Mu-
ster gefertigter Ausdruck auszuhändigen oder elektronisch bereitzustellen. 
Auf der Lohnsteuerkarte sind keine Eintragungen mehr vorzunehmen. Der 
für die Arbeitnehmerin beziehungsweise den Arbeitnehmer gefertigte Aus-
druck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ist nicht mit der Lohn-
steuerkarte zu verbinden.

Nach Ablauf des Kalenderjahres vorliegende Lohnsteuerkarten, die keine 
Lohnsteuerbescheinigungen enthalten, haben Sie entweder aufzubewahren 
oder unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorschriften zu vernichten; sie 
dürfen nicht an die Arbeitnehmerin beziehungsweise den Arbeitnehmer 
ausgehändigt werden. Lohnsteuerkarten mit mindestens einer Lohnsteuer-
bescheinigung (zum Beispiel aus einem früheren Arbeitsverhältnis), sind für 
Zwecke der Einkommensteuerveranlagung an die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auszuhändigen. Nicht ausgehändigte Lohnsteuerkarten mit 
Lohnsteuerbescheinigungen sind dem Betriebsstättenfinanzamt zu übersen-
den.

Endet das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres, ist die Lohnsteu-
erkarte an die Arbeitnehmerin beziehungsweise den Arbeitnehmer auszu-
händigen, damit die Lohnsteuerkarte bei einem neuen Arbeitgeber vorgelegt 
werden kann. Die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung an die Finanzverwaltung kann in diesem Fall auch zu einem früheren 
Zeitpunkt als dem 28. Februar des nachfolgenden Kalenderjahres erfolgen.

 Informationen zur Verfahrensbeschreibung und zur Datenfern-
übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung erhalten Sie 
unter www.elsterformular.de bzw. www.elsteronline.de.



Auskünfte über die sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Lohnzah-
lungen an Ihre Arbeitnehmer erteilen die Träger der gesetzlichen Sozialver-
sicherung. Wenden Sie sich bitte mit entsprechenden Fragen an die für die 
Träger der gesetzlichen Sozialversicherung als gemeinsame Einzugsstelle zu-
ständige Krankenkasse.

Mit dem Gesetz zur Eindämmung der illegalen Betätigung im Baugewerbe 
vom 30. August 2001 wurde zur Sicherung von Steueransprüchen bei Bauleis-
tungen ein Steuerabzug eingeführt (§§ 48 bis 48 d EStG).

Ab 1. Januar 2002 haben danach unternehmerisch tätige Auftraggeber von 
Bauleistungen (Leistungsempfänger) im Inland grundsätzlich einen Steuerab-
zug von 15 % der Gegenleistung vorzunehmen. Der Steuerabzug erfolgt dabei 
für Rechnung des Unternehmers, der die Bauleistung erbringt (Leistender). 
Der Steuerabzug kann nur unterbleiben, wenn eine gültige, vom zuständigen 
Finanzamt des Leistenden ausgestellte Freistellungsbescheinigung vorliegt 
oder bestimmte Freigrenzen nicht überschritten werden.

Auftraggebern, die den Steuerabzug nicht vornehmen, aber Haftungsrisiken 
vermeiden wollen, ist zu empfehlen, auf die frühzeitige Vorlage einer gültigen 
Freistellungsbescheinigung zu bestehen. Die Gültigkeit einer Freistellungsbe-
scheinigung kann über das Internet unter www.bzst.bund.de > Online Diens-
te überprüft werden. Ebenso ist denjenigen, die Bauleistungen erbringen, 
zu raten, sich rechtzeitig eine Freistellungsbescheinigung beim zuständigen 
Finanzamt zu besorgen.

Weitergehende Informationen enthält das Merkblatt zum Steuerabzug bei 
Bauleistungen unter 

Bauabzugsteuer 



www.fa-baden-wuerttemberg.de > Formulare > Download-Angebot > Bauab-
zugsteuer > StAb-Bau-Merkblatt.



Auf die Steuer, die Sie voraussichtlich für das laufende Jahr insgesamt bezah-
len müssen, sind Vorauszahlungen zu entrichten.

– Einkommen- und Kirchensteuer sowie Solidaritätszuschlag
 10. März / 10. Juni / 10. September / 10. Dezember
– Gewerbesteuer
 15. Februar / 15. Mai / 15. August / 15. November
– Umsatzsteuer
 10 Tage nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums

Das Finanzamt setzt die Höhe der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und 
Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag durch einen Vorauszahlungs-
bescheid fest. Im Jahr der Betriebseröffnung oder der Übernahme des Be-
triebs richtet es sich dabei regelmäßig nach Ihren Angaben im Fragebogen 
zur steuerlichen Erfassung (Betriebseröffnungsbogen). Das Finanzamt kann 
die Höhe der Vorauszahlungen anpassen, wenn die Steuerschuld wesentlich 
höher oder deutlich geringer ausfällt, als Sie und das Finanzamt erwartet 
haben. Für diesen Fall sollten Sie einen Antrag beim Finanzamt stellen, in 
dem Sie die gewünschte Herabsetzung oder Anhebung der Vorauszahlungen 
aus Ihrer Sicht begründen. Das Finanzamt wird den Antrag prüfen und Ihnen 
gegebenenfalls einen geänderten Vorauszahlungsbescheid zuschicken.

Eventuell zu leistende Gewerbesteuer-Vorauszahlungen setzt die Gemein-
de fest. Ein Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen ist jedoch ebenfalls 
beim Finanzamt zu stellen.

Steuervorauszahlungen

Stichtage für die Vorauszahlungen:



Sämtliche geleisteten Vorauszahlungen werden später auf die Jahressteuer-
schuld angerechnet.

Mit der einzureichenden Lohnsteuer-Anmeldung leisten Sie keine Voraus-
zahlungen, sondern abschließende Zahlungen für den betreffenden Anmel-
dungszeitraum. Die zu bezahlende Steuer ist, wie beim Umsatzsteuer-Voran-
meldungsverfahren, 10 Tage nach Ablauf des Anmeldungszeitraums fällig.



Vordrucke und Hinweise

Umsatzsteuer-Voranmeldung





Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung







Antrag auf Dauerfristverlängerung



Anleitung zur Dauerfristverlängerung



Lohnsteuer-Anmeldung



Hinweise für den Arbeitgeber





















Finanzministerium Baden-Württemberg,
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

Henkel GmbH Druckerei, Stuttgart

L2 M 3 Kommunikationsdesign GmbH, Stuttgart

Staatsministerium Baden-Württemberg, Fotostudio Thoma, Waldkirch

Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung in Baden-Württem-
berg im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Unterrichtung 
der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von de-
ren Kandidaten oder Helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich 
ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations-
ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben partei-
politischer Information oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe 
an Dritte zur Verwendung bei Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so 
verwendet werden, dass dies als Parteinahme der Herausgeberin zugunsten 
einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschrän-
kungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, wann, 
auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem 
Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist es jedoch den Parteien, diese Informa-
tionsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Oktober 2009
Diese aktualisierte Fassung entspricht der Gesetzeslage im Jahr 2009.




